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Bunte Wationairatswahlen
Die interessante Arbeit des Sta-

tistischen Amtes der Stadt Zürich
über die 1963 erfolgten National-
ratswahlen ist nach verschiedenen
Gesichtspunkten gegliedert, die
hier nacheinander kurz belichtet
werden sollen; sie zeigen, wie bunt
diese wichtigen Wahlen ausfielen.

1. Wahlvorschläge. Es wurden
1963 15 Listen eingereicht, gegen-
über nur 9 bei den Wahlen von
1959.

2. Wahlberechtigte und Wahlbe-
teiligwng. DieZahl der Wahlberech-
tigten ist seit 1959 um 4,0 Prozent
von 129 209 auf 123 988 zurückge-
gangen. Ebenfalls etwas abgenom-
men hat aber auch die Zahl der
Wähler, die den Gang zur Urne
nicht scheuten (1959 86 267, 1963

81 121). Die Wahlbeteiligung be-
trug 1963 in der Stadt Zürich 65,4
Prozent (1959 66,8 Prozent).

3. Unveränderte und veränderte
Wahlzettel. Von insgesamt 80 659

gütigen Wahlzetteln waren 44 870

unverändert, 34 135 verändert und
1654 Freie Listen. Der Anteil der
veränderten Wahlzettel hat sich ge-
genüber 1959 von 41,5 auf 43,2 Pro-
zent erhöht. Den geringsten Anteil
veränderter Wahlzettel weisen die
Partei der Arbeit (19,2 Prozent) und
die Sozialdemokratische Partei (30,9
Prozent) auf, während zum Beispiel
von den Wahlzetteln der Freisiimi-
ge» mehr als die Hälfte verändert
in die Urne geworfen wurden. Un-
gültig waren 462 Wahlzettel.

4. Die Parteistärke. Ein einiger-
maßen zuverlässiges Maß der Par-
teistärke gewinnt man, wenn man
die Zahl der Parteistimmen durch
die Zahl der Mandate teilt. Ver-
gleicht man die so erhaltenen Zah-
len mit jenen von 1959, so ergibt
sich für alle Parteien mit Aus-
nähme der Evangelischen Volks-
partei, ein Rückgang der Wähler-
zahlen. Selbstverständlich haben
hiezu auch die sechs neuen Split-
tergruppen beigetragen. In einer
übersichtlichen Tabelle wird ge-
zeigt, welches Ausmaß die Verän-
derungen in der Parteistärke ge-
genüber 1959 angenommen haben
und welche Verschiebungen sie im
relativen Anteil der einzelnen Par-
teien und Gruppen bewirkten.

Den absolut größten Wählerrück-
gang verzeichnet mit 3003 der Lan-
desring der Unabhängigen, den ge-
ringsten die Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerpartei mit 399 Wählern. Die
Partei der Arbeit weist einen Ver-
lust von 27,9 Prozent Wählern auf.
Er folgen die Demokraten mit
einem Minus von 25,6, die Unab-
hängigen mit 18,5, die Christlich-
sozialen mit 8,5, die BGB mit 8,4,
die SP mit 5,8 und die Freisinnigen
mit 4,8 Prozent. Von den eigent-
liehen Parteien erhöhte lediglich
die EVP ihre Wählerzahl um 97
2,3 Prozent. — Die neuaufgetauch-
ten Gruppen vermochten insgesamt
3599 Anhänger zu mobilisieren,
was knapp 4,5 Prozent aller Wäh-
1er entspricht.

5. Herkunft der Stimmen. Inter-
essant sind auch die Untersuchun-
gen über die Herkunft der Partei-
stimmen. Die Summe aller Partei-
stimmen beläuft sich auf 2 802 442.
Sie setzt sich aus den Kandidaten-
stimmen, den Stimmen auf den
Freien Listen und den Zusatzstim-
men (leere Zeilen auf den Partei-
listen) zusammen. Die parteieigenen
Stimmen betrugen 2 586 874, die
Parteifremden 215 568. Aus. dem
Stimmenaustausch mit und zwi-
sehen den sechs neuen «wilden»
Listen ergaben sich rund 52 000 Pa-
naschierstimmen.

Der Anteil der parteifremden
Stimmen ist von Partei zu Partei
verschieden. Am wenigsten partei-
fremde Stimmen entfielen auf die
Christlichsozialen, die Sozialdemo-
kraten, die Partei der Arbeit, die
Freisinnigen Zürich-Stadt und den
Landesring, die alle weniger als 10
Prozent parteifremde Stimmen er-
hielten. Die Sozialdemokraten, die
Freisinnigen Zürich-Stadt, die De-
mokraten, die Evangelische Volks-
partei und die «Liste für Sauber-
keit in der Politik» verdanken die
größte Zahl ihrer parteifremden
Stimmen den Wählern des Landes-

rings. Von den Freien Listen haben
übrigens sämtliche Parteien profi-
tiert.

6. Die Herkunft der Kandidaten-
stimmen. In einer besondern Ueber-
sieht sind für alle 35 Gewählten, je
die beiden Ersatzkandidaten und
die nicht gewählten Spitzenkandi-
daten jeder Partei oder Gruppe
die Zahlen der unveränderten und
der veränderten Wahlzettel aufge-
führt. Es zeigt sich, daß alle Ge-
wählten ihre Stimmenzahl- durch
Zuzug aus den-andern Parteien und
Gruppen erhöhen konnten. Der
Stimmenanteil von fremden Listen
variiert zwischen 2,1 Prozent (Dr.
A. Bachmann, SP) und 86,5 Prozent
(Dr. W. Raißig, fr.). Dieser hohe
Prozentsatz für eine Exponenten
des Freisinns rührt davon her, daß
er vielfach auch auf der Liste Zü-
rich-Stadt aufgeführt wurde. Be-
trachtet man beide freisinnigen
Listen als eine, so sinkt der Anteil
auf 62,3 Prozent. Sehr hohe Be-

träge an parteifremden Stimmen
weisen die beiden gewählten De-
mokraten auf (Meier-Ragg 70,4
Prozent, Dr. Hauser 62,2 Pro-
zent). — Der Kuriosität halber sei
hier noch angeführt, daß der Name
Dr. Eibel 89ma'l auf sozialdemokra-
tischen Stimmzetteln figurierte und
daß anderseits der «Moskowiter»
Edgar Woog das Vertrauen von 17

Freisinnigen besaß!
So vermittelt diese interessante

Arbeit sehr aufschlußreiche Ein-
blicke in das Wahlgeschehen bei der
Bestellung unserer eidgenössischen
Volkskammer. Eine Bearbeitung
dieses umfänglichen Zahlenmate-
rials im Hinblick auf die Einflüsse
der Wahlallianzen wäre sicher auch
von großem Interesse. Vielleicht
erhalten wir in nächster Zeit das
Resultat einer solchen Unter-
suchung. Das Statistische Amt der
Stadt Zürich verdient wnsern Dank
auch ohne eine solche zusätzliche
Bearbeitung. H. Schuhmacher

Kirchliche Abstimmungen
-eher. Im Heft 2 des Jahrgangs

1963 der «Zürcher Statistischen
Nachrichten» analysiert und kom-
mentiert der Vorsteher des Statisti-
stischen Amtes der Stadt Zürich,
Dr. U. Zioingli, die Abstimmungen
über die vier kirchlichen Vorlagen
vom 7. Juli 1963.

Wir registrieren: Die Stimm-
berechtigten hatten bekanntlich
über folgende Vorlagen abzustim-
men:

1. Kirchliches Frauenstimmrecht
(Ergänzung von Artikel 16 der
Staatsverfassung).

2. Verfassungsgrundlage für die
Kirchengesetze (Abänderung
der Artikel 47, 52, 63 und 64
der Staatsverfassung).

3. Gesetz über die evangelisch-
reformierte Landeskirche.

4. Gesetz über das
Kirchenwesen.

katholische

Die Abstimmung betraf somit eine
Neuordnung des Verhältnisses zwi-
sehen den kirchlichen Organisatio-
nen und dem Staat

Von besonderem Interesse waren
die Vorlage über die Gewährung
des aktiven und passiven Stimm-
rechts an die Frauen und das ka-
tholische Kirchengesetz, wobei letz-
teres die öffentlich-rechtliche An-
erkennung der römisch-katholi-
sehen Pfarreien im Gebiete unseres
Kantons und damit auch die Um-
Schreibung der Kompetenzen der
römisch-katholischen Kirchgemein-
den betraf. Zufolge der staatlichen
Anerkennung erhalten nun die rö-
misch-katholischen Kirchgemein-
den das Recht zur Erhebung von
Kirchensteuern.

Alle vier Vorlagen wurden im
Kanton bei einer Stimmbeteiligung
von 51,7 Prozent angenommen. Im-
merhin verzeichnen alle er liebliche
ablehnende Minderheiten, beson-
ders wenn man die Resultate des
gleichzeitig den Stimmbürgern zur
Entscheidung vorgelegten Gesetzes
über die Invalidenhilfe zum Ver-
gleich heranzieht, das mit über-
wältigenden Mehr angenommen
wurde.

Die Ergebnisse in der Stadt Zü-
rieh weichen im Verhältnis nicht
stark von den Zahlen des Kantons
ab, allerdings weisen die beiden
Kirchengesetze prozentual kleinere
annehmende Mehrheiten auf als
im übrigen Kantonsgebiet. Der
Stadtkreis 7 zeigt die stärkste
Stimmbeteiligung (52,4 Prozent),
während sie im Kreis 1 wie immer
am kleinsten ist (36,6 Prozent). Bis
auf geringfügige Verschiebungen
bleibt sich die Rangfolge der Stadt-
kreise nach dem Anteil ihrer Ja-
Stimmen bei allen vier Vorlagen
ziemlich gleich. Die größten Anteile
an Nein-Stimmen weist bei allen
vier Vorlagen der Kreis 5 bei einer
unterdurchschnittlichen Stimmbe-
teiligung von 43,8 Prozent auf. Auch
die Nein-Stimmen der Kreise 4

und 11 fallen verhältnismäßig stark
ins Gewicht.

Aufschlußreich ist die Unter-
suchung über die Stimmbeteiliguwg
nach der Konfession. Diese Ermitt-
lung wurde vom Statistischen Amt
auf speziellen Wunsch des Stadt-
Präsidenten durchgeführt. Von je
100 römisch-katholischen Stimm-
bürgern in der Stadt Zürich gingen
51 zur Urne, während die Stimm-
beteiligung bei den Protestanten
schwankt zwischen 37,1 Prozent
(Kreis 1) und 51,4 Prozent (Kreis 7).
Bei den Katholiken weist ebenfalls
der Kreis 1 die geringste Beteiii-
gung (36,6 Prozent) auf, während
wie bei den Protestanten der Kreis
7 die prozentual stärkste Stimmbe-
teiligung der Katholiken ergibt
(57,6 Prozent). Der Schluß, daß das
Interesse an einer Neuregelung der
Verhältnisse der Kirche zum Staat
auf seite der Römisch-Katholiken
erheblich größer war als bei den
Protestanten, liegt nahe.

Daß das Statistische Amt die Er-
gebnisse aber auch nach der kon-
fessionellen und politischen Seite
auswertet und damit auf die Frage:
«Wie haben die Angehörigen der
einzelnen Konfessionsgruppen zur
Revision der Kirchengesetze Stel-

lung genommen?» zu antworten
versucht, ist ganz besonders auch
für den Politiker interessant. Der
Grundsatz der strikten Wahrung
des Wahl- und Stimmgeheimnisses
läßt leider eine genaue Unter-
suchung nicht zu. Da aber be-
stimmte Wechselbeziehungen zwi-
sehen konfessioneller oder politi-
scher Zugehörigkeit der Stimmen-
den feststellbar sind, ergaben sich
aus dieser Analyse für den Statisti-
ker folgende Schlüsse:

1. Je höher in einem Stadtkreis
der Anteil der Protestanten an
der Gesamtzahl der Stimmen-
den ist, mit um so größerer
Mehrheit sind die Vorlagen
angenommen worden; je höher
dagegen der Anteil der Rö-
misch-Katholiken an der Ge-
samtzahl der Stimmenden ist,
desto geringer ist die Ja-Mehr-
heit im betreffenden Stadt-
kreis.

2. Je stärker die Linksparteien
(Sozialdemokraten und Partei
der Arbeit) in einem Stadt-
kreis vertreten sind, desto nied-
riger ist die Mehrheit der Ja-
Stimmen bei den kirchlichen
Vorlagen.

Diese Zusammenhänge wurden
durch Korrelationsrechnungen fest-
gestellt und überprüft. Die er-
mittelten Korrelationskoeffizienten
lassen darauf schließen, daß ein
enger Zusammenhang besteht so-
wohl zwischen dem Anteil der Rö-
misch-Katholiken und der Quote
der Nein-Stimmen als auch zwi-
sehen der Bedeutung der Linkspar-
teien und der Quote der Nein-
Stimmen. Vermutlich haben beide
Faktoren, die konfessionelle Glie-
derung und die politisch-soziale
Struktur, zur höhern Zahl der Nein-
Stimmen in diesen Stadtkreisen (4,
5, 11) beigetragen. — Eine statisti-
sehe Untersuchung muß es sich
natürlich versagen, nach den tie-
fern objektiven und subjektiven
Gründen der Ablehnimg der kirch-
liehen Vorlagen zu forschen. Es
darf aber ohne weiteres angenom-
men werden, daß mancher Stimm-
berechtigte, der noch in den Regi-
stern der katholischen Kirche ge-
führt wird, sich schon längst von
der Kirche gelöst hat und unter den
Nein-Sagern anzutreffen ist. Auch
eine gewisse Ablehnung der Kirche
unter der organisierten Arbeiter-
schaft — besonders der altern Ge-
neration — mag mitgeholfen haben,
die Zahl der Nein-Stimmen zu ver-
größern.
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Teenagers, Twens, Schwedisches
Reklame wendet sich bekanntlich

nicht nur an den Verstand oder die
Vernunft, sondern sie versucht vor
allem, uns von der Empfindungs-
seite her zu beeinflussen. Meistens
kommt sie auch zum Erfolg, wenn
sie sich zielsicher an jene Menschen
wendet, die sie als präsumtive Käu-
fer ansieht. Die Reklame bedient
sich aller jener bewährten Mittel,
die ihre suggestive Wirkung auf
uns ausüben, wie Fernsehen, Radio,
Presse, Kino und gesprochenes
Wort. Wir sind als Konsumenten
sozusagen einem unaufhörlichen
Trommelfeuer der Beeinflussung
ausgesetzt. Diese ständige Sugge-
stion dient in erster Linie nicht dem
Käufer, sondern dem Geldverdie-
nen des Verkäufers. Und leider be-
steht nicht immer Uebereinstim-
mung zwischen der Anpreisung und
dëm reellen Wert der Ware, was
der Käufer nicht nur mit einer
mehr oder weniger großen Enttäu-
schung, sondern auch mit barem
Geld bezahlt.

Daher sollte eine Instanz beste-
hen oder gegründet werden, die die
Verkaufsmethoden und damit den
Innern wahren Wert der ange-
priesenen Mißbräuche anzupran-
gert und abzustellen sich bemüht.

Nun erhebt sich aber sogleich die
Frage: Wer soll mit dieser nicht
leichten Aufgabe betraut werden?
Da die Untersuchungen in jeder
Hinsicht objektiv sein sollen, müs-
sen sie einer von Handel, Gewerbe
und Industrie vollständig unabhän-
gigen Stelle zugewiesen werden.
Ein Grunderfordernis besonders im
Hinblick auf das Haushaltungsbud-
get wäre neben der Testung der
Qualität auch die Feststellung der

Preiswürdigkeit des angepriesenen
Produktes. Eine solche Stelle, die
wirklich dem Konsumentenschutz
dienen würde, zu schaffen, ist lei-
der keine leicht zu verwirklichende
Aufgabe, denn sie müßte, wie Dr.
Werner Meyer einmal in der «Na-
tional-Zeitung» in bezug auf die
Gründung einer Verbraucher-Zeit-
schrift schrieb, folgende Bedingun-
gen erfüllen: Sie müßte «1. den
Mut haben, der Phalanx der Pro-
duzenten und des Handels entge-
genzutreten; 2. den Mut haben, die
Dinge und die Firmen beim Namen
zu nennen; 3. den Mut haben, Pro-
zesse zu riskieren, zu führen und
sogar zu verlieren; 4. den Mut ha-
ben, auch gegen staatliche Instan-
zen aufzutreten.» Wie aus diesen
vier Forderungen eindeutig hervor-
geht, sind wohl die Grundbedin-
gungen für das richtige Funktio-
nieren einer solchen Stelle die voll-
ständige finanzielle Unabhängig-
keit und eine moralische Verant-
wortung gegenüber den Konsumen-
ten, denn nur die vollständige
Selbständigkeit und Unbeeinfluß-
barkeit von außen durch beteiligte
Firmen könnte das uneinge-
schränkte Vertrauen der Verbrau-
cherkreise gewinnen und fördern.
In Deutschland ist es die Zeit-
schrift «DM», die sich diesem
Zwecke verschrieben hat, doch be-
stehen bei uns offenbar noch einige
Zweifel an ihrer absoluten Unab-
hängigkeit. Unser Schweizerisches
Haushaltungsinstitut, das von eini-
gen Frauenorganisationen ins Le-
ben gerufen wurde und auch heute
noch von ihnen getragen wird, ist
leider auch zum Teil auf die Bei-
träge der Hersteller und Verteiler-

firmen, die dafür ihre Produkte te-
sten lassen, um das so begehrte
Gütezeichen zu erwerben, angewie-
sen. Immerhin bewegen sich sowohl
die «DM» als auch das Hauswirt-
schaftsinstitut in der Richtung des

angestrebten Zieles: der vollständig
unabhängigen, objektiven qualita-
tiuen und preislichen Begutach-
tung der Marktwaren zum Schutze
der Konsumenten. In Schweden un-
terhalten die Genossenschaften sol-
che Prüfstellen. In diesem Zusam-
menhang möchte der Schreiber
dieser Zeilen jedoch sich rückhalt-
los dem Satze anschließen, mit dem
Dr. W. Meyer seinen aufschlußrei-
chen Artikel in der «National-Zei-
tung» schließt: «Solange die Men-
sehen nicht gefunden sind, die be-
reit wären, ihren Kopf für den
Konsumentenschutz hinzuhalten,
wird alles nur Schauspiel und
Schaumschlägerei bleiben.»

Wenn nun schon die Erwachse-
nen häufig genug einer gezielten,
systematischen Reklame unterüe-
gen, wieviel eher lassen sich die
Jugendlichen (unter 20 Jahren), die
«Teenager» und selbst die «Twens»
(20 Jahre und älter) davon beein-
drucken und geben den Anpreisun-
gen nach. Daß die Jugendlichen als
Verbraucher keine zu unterschät-
zende Größe für den Markt bedeu-
ten, beweisen die Erhebungen der
Gesellschaft für Marktforschung
(GFM) in Hamburg. Die gesamte
Kaufkraft der Teenager zwischen
14 und 19 Jahren schätzt das In-
stitut auf 5 Milliarden D-Mark
jährlich und die Kaufkraft der
Twens auf 13 Milliarden jährlich.
Nimmt man die Kaufkraft der zehn-
bis dreizehnjährigen dazu, die
ein bekanntes Frankfurter Mei-
nungsinstitut mit ungefähr 200 Mil-
lionen D-Mark im Jahr ermittelte,
so kommt man auf ein ausgäbe-
fähiges Einkommen der jugend-
liehen Verbraucher von über 18

Milliarden D-Mark pro Jahr. Das
sind 10 Prozent des gesamten pri-
vaten Verbrauches in Deutsehland
im Jahre 1961. Verhältnismäßig
werden die prozentualen Anteile
unserer Jugendlichen sich im glei-
chen Rahmen halten, woraus deut-
lieh ersichtlich ist, daß für den
Handel diese Bevölkerungsgruppe
nicht uninteressant ist und sie des-
halb auch bewußt in die Reklame
einbezogen wird. Im allgemeinen
gelingt ja die Beeinflussung der
Jugendlichen leichter als diejenige
der Erwachsenen, denn der junge
Mensch in seinem Hang nach Selb-
ständigkeit, seinem Drang nach Ab-
lehnung der Autorität und Bevor-
mundung und wegen seines Man-
gels an Erfahrung wird viel eher
von der oft sehr problematischen
Notwendigkeit irgendeiner Ware zu
überzeugen sein, wenn eine ge-
schickte Reklame an diese Gefühle
und Empfindungen zu appellieren
versteht. Von Seiten des Handels
werden ja die Einkaufsgewohnhei-
ten (nicht nur der Jugendlichen) ge-
nau untersucht, worauf dann die
bekannte «Weckung der Bedürf-
wisse» basiert.

Kein Wunder also, wenn einsich-
tige und verantwortungsbewußte
Volkswirtschafter, Konsumenten-
Vertreter und Erzieher nach wir-
kungsvollen Abwehrmaßnahmen
gegen eine skrupellose Anpreisung
von Waren, deren Wert zweifelhaft
ist, und gegen Verkaufsmethoden,
die den düpierten Käufer zu Scha-
den kommen lassen, suchen. In den
letzten Jahren haben sich verschie-
dene solcher privater Gremien ge-
bildet, und auch der Bundesrat hat
eine Studienkommission, die sich
mit dem Konsumentenschutz zu be-
fassen hat, eingesetzt. Diese Maß-
nahmen dienen in erster Linie dem
erwachsenen Käufer. Hier wollen
wir aber besonders noch auf die
Probleme, die sich dem Jugend-
liehen stellen, hinweisen und die
Mittel zum Schutze des jugend-
liehen Käufers aufzeigen. Schon
seit geraumer Zeit wurde von ge-

(Fortsetzung Seite
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